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Einleitung 

Die Harmonisierung des europäischen Bilanzrechts hat in der Praxis zu mehr 
Schwierigkeiten geführt als erwartet. Einheitliche Regeln werden in den Mit-
gliedsländem der europäischen Gemeinschaft unterschiedlich interpretiert und 
angewandt. Dies zeigt, daß durch ein einheitliches Regelwerk von heute auf 
morgen die bisherige Übung nicht vereinheitlicht werden kann. Um die unter-
schiedlichen Interpretationen zu verstehen, ist deshalb auf die Ursprünge zurück-
zugehen. 

Das Bilanzrecht ist Ergebnis einer längeren Geschichte: doppelte Buchführung 
wird übernommen und weiterentwickelt. Es entstehen Handelsbräuche und Ge-
wohnheitsrecht. Die Ursprünge der doppelten Buchführung und damit des Bilanz-
rechts kommen aus Norditalien; dies soll skizziert werden. In Frankreich beginnt 
mit Ludwig XIV erstmals die umfassende gesetzliche Absicherung durch die 
zentrale Staatsmacht, die erste umfassende Kodifikation von Buchführungsregeln 
überhaupt. Die Gründe und Motive für diese Entwicklung sollen dargestellt und 
belegt werden. 

Im folgenden wird dann der Fortschritt des Bilanzrechts im 18. und 19. Jahrhun-
dert beschrieben: wie sich Bilanzrecht unter veränderten wirtschaftlichen und 
politischen Bedingungen weiterentwickelt, welchen Zweck es hat. Dabei stellen 
die französische Revolution und die Industrialisierung neue Anforderungen an 
das Wirtschaftsrecht Warum dies indes im französischen Handelsrecht nur zu 
wenigen Änderungen führt, ist zu untersuchen. Im letzten Schritt ist dann die 
Entwicklung im 20. Jahrhundert bis zur Umsetzung der 4. EG-Bilanzrichtlinie 
darzustellen. Dabei wird deutlich, wie weit die Bilanzen der französischen Unter-
nehmen zunächst nur vom Steuerrecht und vom Kontenplan bestimmt werden. 
Ein umfassendes Bilanzrecht als Teil eines Handelsrechts gibt es erst durch die 
Harmonisierung aufgrund europäischen Rechts. 



1. Teil 

Ursprünge und Entwicklung der Buchführung 
bis zur Ordonnance de Commerce von 1673 

A. Die Buchführung der norditalienischen Städte im Mittelalter 

Die italienischen Kaufleute entwickelten im Mittelalter die Ursprünge unserer 
heutigen Buchführung. 

I. Wirtschaftliche Voraussetzungen 

In Norditalien entstanden im Mittelalter Banken und große Handelsgesellschaf-
ten, wie zum Beispiel die Handelshäuser Medici und Soranzo. Diese Handelshäu-
ser richteten eine kaufmännische Buchführung ein. Denn nur so konnten die 
Geschäftsherm ihre Angestellten überprüfen und selbst einen Überblick über die 
Geschäftstätigkeit bekommen 1• Dies galt gerade für die Banken. Sie hatten viele 
Schuldner und mußten deshalb über ihren Geldverleih Buch führen, um den 
Überblick über ihre Geschäfte nicht zu verlieren2• 

Voraussetzung für diese Entwicklung war die Stellung der norditalienischen 
Städte als bedeutende Handelszentren. Dies war möglich durch die Öffnung des 
Sankt Gotthards, die einen Handel auf dem Landweg bis an den Rhein erlaubte 3• 

Der Fall Konstantinopels an die Türken im Jahre 1453 begünstigte ebenfalls 
Norditalien als Handelszentrum zwischen Nord- und Südeuropa 4 • Darüber hinaus 
boten die Mauem der norditalienischen Städte Schutz gegen kriegerische Ausein-
andersetzungen und Überfälle von Banditen 5• Die günstige Lage der Städte zum 
Meer ermöglichte den Seehandel auf dem seit 1498 bekannten Seeweg nach 
Indien6• Durch indirekte Steuern, wie zum Beispiel auf Salz, Wein oder Bier 
kamen die Städte Norditaliens zu Reichtum 7• 

1 Gon~, S. 94; Vlaemminck, Histoire et doctrine de la comptabilite, S. 44; Fogo, in: 
Brown, History of accounting and accountants, S. 97; de Roover, Annales d 'histoire 
economique et sociale 1937, 171 (174 f.). 

2 Vgl. de Roover, Annales d'histoire economique et sociale 1937, 171 (172 f.); Say, 
Consideration sur la comptabilite en partie double, S. 9 f.; Gore, S. 94; Vlaemminck, 
Histoire et doctrine de Ia comptabilite, S. 44; Tatte, S. 13. 

3 Coomaert, Les Fran~ais et le commerce international a Anvers, Band I, S. 22. 
4 Molinier, S. XLI f. 
5 Sieveking, Wirtschaftsgeschichte, Band XL VII, S. 84; Tomasin, Revue fran~aise 

de comptabilite Mai 1986, 26. 
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Die Entwicklung der Buchführung wurde darüber hinaus durch die Einführung 
der arabischen Zahlen begünstigt8• Die neun arabischen Ziffern vereinfachten 
mit ihrem Stellenwertsystem und der Null die Darstellung von Summen gegen-
über den römischen Zeichen 9• Die arabischen Ziffern waren bereits im 9. Jahrhun-
dert in Bagdad bekannt 10• Sie wurden durch Leonardo Fibonacci mit seinem 
Werk "Liber abaci" 1202 in Norditalien eingeführt''· In den Geschäftsbüchern 
bis zum 14. Jahrhundert sind sie aber nicht zu finden, weil sie in Florenz 1299 
verboten wurden. Die städtischen Beamten beherrschten diese neuen, "heidni-
schen" Zeichen nicht; auch glaubte man, daß die arabischen Ziffern leichter zu 
falschen seien als die herkömmlichen römischen Zeichen 12• Im 15. Jahrhundert 
setzten sich die arabischen Zahlen jedoch durch. So benutzten sowohl die Han-
delshäuser Soranzo 1406, Barborigo 1450, als auch Jacob Badoer 1436 bis 1439 
in ihren Geschäftsbüchern die arabischen Zahlen 13• 

II. Entwicklung der Buchführung 

Zunächst kannten die italienischen Kaufleute nur ein Geschäftsbuch, in das 
sie alle Geschäftsvorgänge in der zeitlichen Reihenfolge ihres Ent stehens eintru-
gen 14• Doppelt Buch führten erstmals die Finanzbeamten in Genua. Sie buchten 
jeden Geschäftsvorfall zweimal: im Soll und im Haben 15• Solche doppelten 
Buchungen enthielten auch die Bücher der Georgsbank aus dem Jahre 1406. Die 
Bankiers buchten eine Einzahlung im Soll auf dem Kassenkonto und im Haben 
auf dem Debitorenoder Kreditorenkonto 16• Der Kaufmann Francesco Datini hielt 

6 Molinier, S. XLI f.; Jäger, Beiträge zur Geschichte der doppelten Buchhaltung, Band 
1, Vorwort, S. VII. 

1 Sieveking, Wirtschaftsgeschichte, Band XL VII, S. 84. 
s Degos, Revue fran~aise de comptabilite Oktober 1985, 34 (37). 
9 Sieveking, Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 1901, 1489 

(1504); Goldschmidt, S. 95. 
10 Mackay, in: Brown, History of accounting and accountants, S. 11 ; Kheil, Über 

einige Bearbeitungen des Buchhaltungstractates von Luca Pacioli, S. 123. 
II Penndorf, S. 48; Goldschmidt, S. 99 Fußnote 13; Sieveking, Jahrbuch für Gesetzge-

bung, Verwaltung und Volkswirtschaft 1901, 1489 (1505); Kheil, ebd., S. 123. 
12 Penndorf, S. 48; Käfer, S. 59 RdNr. 3.5; de Roover, Annales d'histoire economique 

et sociale 1937, 171 (191); Kheil, ebd., S. 127; Leyerer, Theorie und Geschichte der 
Buchführung, S. 30. 

13 Vlaemminck, Histoire et doctrine de Ia comptabilite, S. 54. 
14 Penndorf, S. 47; Sieveking, Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt-

schaft 1901, 1489 (1496). 
IS Sieveking, Jahrbuch für Gesetzgebung und Verwaltung 1901, 1489 (1499); Fouras-

tie, S. 54; Dupont, La partie double avant Pacioli, S. 22 f.; Fogo, in: Brown, History of 
accounting and accountants, S. 99. 

16 Vgl. Abdruck der Bücher bei Dupont, La partiedouble avant Pacioli, S. 25; Sieve-
king, Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 1901, 1489, (1500). 

2 Dielanann 


	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Einleitung
	Teil 1: Ursprünge und Entwicklung der Buchführung bis zur Ordonnance de Commerce von 1673
	A. Die Buchführung der norditalienischen Städte im Mittelalter
	I. Wirtschaftliche Voraussetzungen
	II. Entwicklung der Buchführung



